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der herrschenden Meinung entspricht Mchmanns Entscheidung 
für die ungleichen Oienstmannehen dem Reichsweistum von 
1190 (MG. Lonst. l, 467); sie bedeutet also wohl lediglich die 
Durchsetzung des Reichsweistums im Erzstift Magdeburg und 
dürfte deshalb zwischen dem l6. Juli 1190 und dem 25. August 
1192, Mchmanns Todestags, ergangen sein. G. Mnter hat 
demgegenüber dartun wollen, daß seit Mchmann die Rinder 
von Dienstmannen mit freien Frauen landrechtlich frei, dienst- 
rechtlich unfrei gewesen seien, daß also schon die vierte Fassung 
des Sachsenspiegels (vor l270) wie später die Glosse von Eikes 
Ansicht, daß alle vienstmannen unfrei seien, abgerückt sei?) 
Seiner Deutung fehlt aber die quellenmäßige Begründung. 
Daß seit Mchmann die Rinder aus solchen Ehen frei gewesen 
seien, versucht er aus einer lateinischen historia imperatorum 
anongmi Saxonis zu belegen?) hier handelt es sich indessen 
nicht um eine selbständige Tuelle, sondern um eine vermutlich 
im 15. Jahrhundert in Lübeck entstandene Übersetzung der 
Weltchronik?) Sie kann uns nur zeigen, wie Eikes Bericht im 
15. Jahrhundert verstanden worden ist. Die Glosse zu Ssp. III 
73 § 2, aus der Mnter herleiten will, daß seit Mchmann die 
Rinder von Dienstmannen mit Freien stets dienstmännisch 
gewesen seien, aber unter Vorbehalt der ihnen nach der Welt­
chronik zugestandenen landrechtlichen Freiheit, scheint in dem 
von ihm benutzten Druck durch eine Auslassung verderbt zu sein. 
Die (allerdings ins hochdeutsche übertragene) Fassung in dem 
Druck von Gärtners läßt diese Auslegung nicht zu. Es muß 
deshalb wohl dabei bleiben, daß nicht schon in der vierten Fassung, 
sondern erst in der Glosse Eikes Ansicht von der landrechtlichen 
Stellung der Dienstmannen aufgegeben worden ist.
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